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1. Steueranmeldungen rechtzeitig abgeben!

Härtere Zeiten drohen Unternehmern, die ihre regelmäßigen Steu-
eranmeldungen, etwa bei der Umsatz- oder Lohnsteuer, nicht recht-
zeitig abgeben. Nach einer neuen Verwaltungsrichtlinie für die Fi-
nanzämter sollen künftig solche verspäteten Erklärungen sogleich 
an die Strafsachenstelle zugeleitet werden. 

Damit droht für viele Steuerpfl ichtige eine erhebliche Eskalation des 
Steuerverfahrens. Zwar stellte auch bisher eine verzögerte Abgabe 
einer Steuererklärung nach allgemeiner Meinung eine „Steuerhin-
terziehung auf Zeit“ dar. Dies gilt unverändert aber nur, wenn der 

Steuerpfl ichtige vorsätzlich die Zahlung durch Abgabe der Steuer-
erklärung nach Ablauf der Frist verzögert. In vielen Fällen beruht 
aber die Verspätung auf anderen Gründen, wie Krankheit, fehlenden 
Unterlagen oder schlichtweg Vergesslichkeit. In diesem Sinne ver-
zichtete eine frühere Version der genannten Anweisung ausdrücklich 
auf die automatische Einschaltung der Straf- und Bußgeldstelle, so-
fern Steueranmeldungen im Finanzamt nicht rechtzeitig eingingen. 

2.  Arbeitgeber darf Smartphones und Soft-
ware steuerfrei zur Nutzung überlassen

Die private Nutzung von Computersoftware des Arbeitgebers wird 
für die Arbeitnehmer steuerfrei gestellt. Dies gilt auch, wenn der 
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Smartphones oder Tablets über-
lässt. 

Der Bundestag beschloss am 29.2.2012 eine entsprechende Geset-
zesänderung – rückwirkend zum 1.1.2000. Die Begründung für die 
Steuerfreiheit liegt bei der notwendigen Steuervereinfachung. Da-
neben gehe es auch darum, die Schaffung von Heimarbeitsplätzen 
zu erleichtern. 

Anmerkung: Hier ergeben sich Gestaltungsmöglichkeiten für Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber. Bei Übereignung gibt es die Möglich-
keit der Pauschalbesteuerung.

3.  Fahrten Wohnung/Arbeitsstätte: Längerer 
Arbeitsweg kann günstiger sein

Der Bundesfi nanzhof (BFH) konkretisiert mit zwei Urteilen vom 
16.11.2011, unter welchen Voraussetzungen die Entfernungspau-
schale für einen längeren als den kürzesten Weg zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte in Anspruch genommen werden kann. Grundsätz-
lich kann die Entfernungspauschale nur für die kürzeste Entfernung 
beansprucht werden. Etwas anderes gilt aber, wenn eine andere Ver-
bindung „offensichtlich verkehrsgünstiger“ ist und vom Arbeitneh-
mer regelmäßig benutzt wird. 
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In seinen Entscheidungen stellt der BFH nunmehr fest, dass eine 
Mindestzeitersparnis von 20 Minuten nicht stets erforderlich ist. 
Vielmehr sind alle Umstände des Einzelfalls, wie z. B. die Strecken-
führung, die Schaltung von Ampeln o. Ä. in die Beurteilung einzu-
beziehen. Eine Straßenverbindung kann auch dann „offensichtlich 
verkehrsgünstiger“ sein, wenn bei ihrer Benutzung nur eine geringe 
Zeitersparnis zu erwarten ist. 

Anmerkung: Der BFH stellt zudem klar, dass nur die tatsächlich be-
nutzte Straßenverbindung in Betracht kommt. Eine bloß mögliche, 
aber nicht benutzte Straßenverbindung kann der Berechnung der 
Entfernungspauschale nicht zugrunde gelegt werden.

4.  Fahrtkosten im Rahmen einer vollzeitigen 
Bildungsmaßnahme und eines Vollzeitstudi-
ums

Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und „regelmä-
ßiger“ Arbeitsstätte sind nur in Höhe der Entfernungspauschale von 
derzeit 0,30 € je Entfernungskilometer als Werbungskosten steuer-
lich ansetzbar. Als regelmäßige Arbeitsstätte hat der Bundesfi nanz-
hof (BFH) bislang auch Bildungseinrichtungen wie z. B. Universitäten 
angesehen, wenn diese über einen längeren Zeitraum zum Zwecke 
eines Vollzeitunterrichts aufgesucht werden. Fahrtkosten im Rah-
men einer Ausbildung waren deshalb nicht in tatsächlicher Höhe, 
sondern der Höhe nach nur beschränkt abzugsfähig. 

Mit zwei Urteilen vom 9.2.2012 hat der BFH jetzt entschieden, dass 
eine Bildungsmaßnahme regelmäßig „vorübergehend“ und nicht auf 
Dauer angelegt ist, auch wenn die berufl iche Aus- oder Fortbildung 
die volle Arbeitszeit des Steuerpfl ichtigen in Anspruch nimmt und 
sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Daher können Fahrten 
zwischen der Wohnung und einer vollzeitig besuchten Bildungs-
einrichtung in voller Höhe (wie Dienstreisen) und nicht beschränkt 
in Höhe der Entfernungspauschale als Werbungskosten abziehbar 
sein. Betroffene können für die ersten drei Monate auch Pau-
schalen für Verpfl egungsmehraufwendungen steuerlich ansetzen.

In einer Entscheidung hat der BFH die Fahrtkosten einer Studentin 
zur Universität im Rahmen eines Zweitstudiums als vorweggenom-
mene Werbungskosten zum Abzug zugelassen. In einem weiteren 
Verfahren hat er die Aufwendungen eines Zeitsoldaten für Fahrten 
zur Ausbildungsstätte, die im Rahmen einer vollzeitigen Berufs-
förderungsmaßnahme angefallen waren, ebenfalls in tatsächlicher 
Höhe berücksichtigt. 

Anmerkung: Aufwendungen für Dienstreisen können allerdings 
(auch bei Inanspruchnahme der Kilometerpauschale) steuerlich nur 
berücksichtigt werden, wenn der Steuerpfl ichtige den Fahrtaufwand 
tatsächlich getragen hat. Bei Anwendung der Entfernungspauschale 
kommt es darauf nicht an. 

5.  Bundesfi nanzhof konkretisiert den 
Werbungskostenabzug bei Teilnahme 
an „Auslandsgruppenreisen“

Aufwendungen für der berufl ichen Fortbildung dienenden Reisen 
sind als Werbungskosten abziehbar, wenn sie berufl ich veranlasst 
sind. Nach der früheren Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs (BFH) 
setzte der Abzug von Reisekosten als Werbungskosten voraus, dass 
die Reise ausschließlich oder nahezu ausschließlich der berufl ichen 
Sphäre zuzuordnen ist. 
 
Nach dem Beschluss des Großen Senats des BFH steht einer Auftei-
lung von gemischt veranlassten, aber anhand ihrer berufl ichen und 

privaten Anteile trennbaren Reisekosten nichts entgegen. Sind be-
rufl iche und private Veranlassungsbeiträge einer Reise jeweils nicht 
von untergeordneter Bedeutung, kommt ein Abzug der auf den be-
rufl ich veranlassten Anteil entfallenden Aufwendungen in Betracht.

Bei „Auslandsgruppenreisen“ ist neben einer fachlichen Organisa-
tion daher für eine berufl iche Veranlassung vor allem maßgebend, 
dass das Programm auf die besonderen berufl ichen Bedürfnisse der 
Teilnehmer zugeschnitten und der Teilnehmerkreis im Wesentlichen 
gleichartig (homogen) ist. Von Bedeutung ist auch, ob die Teilnahme 
freiwillig ist oder ob der Steuerpfl ichtige einer Dienstpfl icht nach-
kommt. Kann die berufl iche Veranlassung einer Reise nicht festge-
stellt werden, so gehen Zweifel zulasten des Steuerpfl ichtigen. 

Wird eine Reise durch einen Fachverband angeboten und bewor-
ben, dann jedoch im Wesentlichen durch einen kommerziellen 
Reiseveranstalter durchgeführt, so wird ein Werbungskostenab-
zug regelmäßig ausscheiden, wenn die Reise nach Programm und 
Ablauf einer allgemeinbildenden Studienreise entspricht. 

6.  Aufwendungen für Luxussportwagen nur in 
begrenzten Maßen als Betriebsausgaben

Wenn es um die Frage geht, in welcher Höhe Pkw-Aufwendungen 
unangemessen und daher nicht als Betriebsausgaben abziehbar sind, 
kommt es nicht allein auf die absolute Höhe der entstandenen Kos-
ten an. Bei der Prüfung der Angemessenheit ist darauf abzustellen, 
ob ein ordentlicher und gewissenhafter Unternehmer angesichts der 
erwarteten Vorteile und Kosten die Aufwendungen ebenfalls auf sich 
genommen hätte. 

Die Unangemessenheit von Aufwendungen für einen Pkw ergibt sich 
nicht bereits aus dem Umstand, dass es sich um einen besonders 
teuren repräsentativen Wagen handelt. 

Vielmehr kann die Höhe der Aufwendungen nur im Rahmen der 
im Einzelfall zu würdigenden Tatsachen wie Größe des Unter-
nehmens, Bedeutung des Repräsentationsaufwands für den Ge-
schäftserfolg und Umfang und Häufi gkeit der privaten Pkw-Nut-
zung usw. eine Rolle spielen. Schließlich ist auch von Bedeutung, 
in welchem Maße die Anschaffung eines Pkw die private Lebens-
sphäre des Steuerpfl ichtigen berührt. 

Ein Fahrzeug, das für den Unternehmer durchgehend horrend hohe 
Kosten verursacht, ist weder geeignet noch dazu bestimmt, den Be-
trieb zu fördern. Zwar ist der Unternehmer grundsätzlich frei in sei-
ner Entscheidung, welche und wie viele Fahrzeuge er für betriebliche 
Zwecke anschafft. Allerdings obliegt es ihm auch, darzulegen und 
glaubhaft zu machen, dass es betriebliche und eben keine privaten 
Gründe waren, das Fahrzeug zu erwerben.

Als Betriebsausgaben zu berücksichtigen sind lediglich die Kosten in 
angemessener Höhe. Zur Ermittlung noch angemessener Betriebs-
kosten eines Pkw hat das Finanzgericht Nürnberg im entschiedenen 
Fall die Kosten für aufwendigere Modelle gängiger Marken der Ober-
klasse (BMW und Mercedes-Benz) zum Vergleich herangezogen.

7.  Private Kfz-Nutzung durch den Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer einer Kapitalgesell-
schaft

Das Bundesfi nanzministerium hat sich aufgrund diverser Urteile des 
Bundesfi nanzhofs mit der privaten Kfz-Nutzung durch den Gesell-
schafter-Geschäftsführer auseinandergesetzt und folgende Festle-
gung getroffen.



Nach den Entscheidungen des Bundesfi nanzhofs vom 23.1.2008 und 
vom 17.7.2008 ist nur diejenige Nutzung eines betrieblichen Kfz 
durch einen Gesellschafter-Geschäftsführer betrieblich veranlasst, 
welche durch eine fremdübliche Überlassungs- oder Nutzungsver-
einbarung abgedeckt wird. Die ohne eine solche Vereinbarung er-
folgende oder darüber hinausgehende oder einem ausdrücklichen 
Verbot widersprechende Nutzung führt sowohl bei einem beherr-
schenden als auch bei einem nicht beherrschenden Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer zu einer verdeckten Gewinnausschüttung.

Erfolgt die Überlassung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, muss 
die tatsächliche Durchführung der Vereinbarung – insbesondere 
durch zeitnahe Verbuchung des Lohnaufwands und Abführung der 
Lohnsteuer (und ggf. der Sozialversicherungsbeiträge) – durch die 
Kapitalgesellschaft nachgewiesen sein. Erfolgt die Überlassung nicht 
im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, sondern im Rahmen eines ent-
geltlichen Überlassungsvertrags, muss auch hier die Durchführung 
der Vereinbarung – etwa durch die zeitnahe Belastung des Verrech-
nungskontos des Gesellschafter-Geschäftsführers – dokumentiert 
sein.

Auf der Ebene der Kapitalgesellschaft ist für die Bemessung der 
verdeckten Gewinnausschüttung von der erzielbaren Vergütung 
auszugehen. Danach ist die verdeckte Gewinnausschüttung mit 
dem gemeinen Wert der Nutzungsüberlassung zu bemessen und 
ein angemessener Gewinnaufschlag einzubeziehen. Aus Vereinfa-
chungsgründen kann es die Finanzbehörde im Einzelfall zulassen, 
dass die verdeckte Gewinnausschüttung für die private Nutzung 
eines betrieblichen Kfz mit 1 % des inländischen Listenpreises im 
Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich Kosten für Sonderausstattung 
einschließlich Umsatzsteuer für jeden Kalendermonat bewertet wird.

8.  Steuerhinterziehung bei Verschweigen von 
Renteneinnahmen 

Alle Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung gehören zu 
den sonstigen Einkünften und sind steuerpfl ichtig. I. d. R. ist keine 
Einkommensteuer zu zahlen. Bezieht der Rentner bzw. sein Ehegatte 
außer der gesetzlichen Rente weitere Einkünfte, kann es zu einer 
Besteuerung der Rente kommen. 

Bis 2004 waren die Renten nicht in voller Höhe, sondern nur mit 
dem sog. „Ertragsanteil“ steuerpfl ichtig. Die Höhe dieses Ertragsan-
teils richtet sich nach dem Lebensalter des Rentners zu Beginn der 
Rente. Ab 2005 wurde die Rentenbesteuerung geändert. 

In Zukunft werden auch die Rentner, die – obwohl sie aufgrund 
der Höhe der Einkünfte dazu verpfl ichtet wären – bisher keine Ein-
kommensteuererklärung abgegeben haben, zur Abgabe einer Steu-
ererklärung aufgefordert. Dabei wird auch berücksichtigt, welche 
Rentenbezieher ggf. miteinander verheiratet sind und ob dadurch 
Einkommensteuer anfällt. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
die Einkommensteuer ab 2005 festgesetzt und ggf. Nachzahlungen 
einschließlich Zinsen anfallen. 

Bitte beachten Sie! Die Einführung der Identifi kationsnummer ab 
1.7.2007 eröffnet der Finanzverwaltung weite Kontrollmöglichkei-
ten. So müssen ab dem 1.1.2005 ausgezahlte Renten durch die Ren-
tenkasse an das Finanzamt gemeldet werden. In der Vergangenheit 
stellten die Finanzgerichte klar, dass die Nichtangabe von Renten-
bezügen den Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt! 

Anmerkung: Vielfach sind die Rentner – aus welchen Gründen auch 
immer – nicht mehr in der Lage ihrer Einkommensteuerpfl icht nach-
zukommen. Es gilt deshalb der Aufruf an die Kinder, den Eltern diese 
Pfl icht nahe zu bringen. Beim Zweifel über die Einkommensteuer-
pfl icht stehen wir gerne mit fachkundigem Rat zur Verfügung.

9.  Ist das neue Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetz verfassungswidrig?

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat in seinem Beschluss vom 5.10.2011 
das Bundesministerium der Finanzen (BMF) aufgefordert, dem Ver-
fahren beizutreten, in dem die Verfassungskonformität des Erb-
schaftsteuergesetzes nach der Reform zum 1.1.2009 angezweifelt 
wird. Unter anderem wird die Frage aufgeworfen, ob der allgemei-
ne Gleichheitsgrundsatz dadurch verletzt sei, dass durch rechtlich 
zulässige Gestaltung zu einer steuerlichen Vollverschonung optiert 
werden kann. 

Der BFH hat das BMF um Mitteilung gebeten, „ob und gegebenen-
falls welche praktischen Erfahrungen im Besteuerungsverfahren es 
bisher gibt“. In der Vergangenheit folgte der Beitrittsaufforderung 
regelmäßig die Aussetzung des Verfahrens, um anschließend eine 
Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht zu erwirken.

Im Streitfall geht es um die Fragen, ob die auf Steuerentstehungs-
zeitpunkte im Jahr 2009 beschränkte Gleichstellung von Personen 
der Steuerklasse II und III verfassungsgemäß ist und ob einige Vor-
schriften im Erbschaftsteuergesetz deshalb gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz verstoßen, weil sie es ermöglichen, durch bloße 
Wahl bestimmter Gestaltungen die Steuerfreiheit des Erwerbs von 
Vermögen gleich welcher Art und unabhängig von dessen Zu-
sammensetzung und Bedeutung für das Gemeinwohl zu erreichen; 
insbesondere auch um die Frage, wie die Bundesregierung die ak-
tuelle Ungleichbehandlung von Privat- und Betriebsvermögen im 
Erbschaftsteuergesetz beurteilt.

In dem Erbschaftsteuerfall gehören zum Erwerb eines Miterben nach 
seinem verstorbenen Onkel lediglich Kapitalforderungen (Guthaben 
bei Kreditinstituten und ein Steuererstattungsanspruch). 

Das BMF ist dem Verfahren beigetreten und wollte bis zum 31.5.2012 
eine Stellungnahme abgeben. Es sieht derzeit jedenfalls keinen An-
lass, die im Streitfall angesprochenen Vorschriften des Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetzes zu ändern.

10.  Zahlungen eines Ehegatten auf ein Oder-
Konto der Eheleute als freigebige Zuwen-
dung an den anderen Ehegatten

In einem Fall aus der Praxis eröffnete eine Steuerpfl ichtige zusam-
men mit ihrem Ehemann ein Oder-Konto, auf das nur der Ehemann 
Einzahlungen in erheblichem Umfang leistete. Das Finanzamt be-
steuerte die Hälfte der eingezahlten Beträge als Schenkungen des 
Ehemannes an die Ehefrau.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat hierzu mit Urteil vom 23.11.2011 
entschieden, dass die Zahlung eines Ehegatten auf ein Gemein-
schaftskonto (sog. Oder-Konto) der Eheleute zu einer der Schen-
kungsteuer unterliegenden Zuwendung an den anderen Ehegatten 
führen kann. Das Finanzamt muss jedoch anhand objektiver Tatsa-
chen nachweisen, dass der nicht einzahlende Ehegatte im Verhältnis 
zum einzahlenden Ehegatten tatsächlich und rechtlich frei zur Hälf-
te über das eingezahlte Guthaben verfügen kann.

Im entschiedenen Fall muss jetzt die Vorinstanz noch klären, ob die 
Ehefrau im Verhältnis zu ihrem Ehemann zur Hälfte an dem Konto-
guthaben beteiligt war. Maßgebend hierfür sind die Vereinbarungen 
der Eheleute sowie die Verwendung des Guthabens. Je häufi ger der 
nicht einzahlende Ehegatte auf das Guthaben des Oder-Kontos zu-
greift, um eigenes Vermögen zu schaffen, umso stärker spricht sein 
Verhalten dafür, dass er wie der einzahlende Ehegatte zu gleichen 
Teilen Berechtigter ist. 



Verwendet der nicht einzahlende Ehegatte dagegen nur im Einzel-
fall einen Betrag zum Erwerb eigenen Vermögens, kann das darauf 
hindeuten, dass sich die Zuwendung des einzahlenden Ehegatten an 
den anderen Ehegatten auf diesen Betrag beschränkt und nicht ei-
nen hälftigen Anteil am gesamten Guthaben auf dem Oder-Konto 
betrifft.

11.  Unzulässige Doppelbelastung aus Grunder-
werb- und Umsatzsteuer

In einem vom Finanzgericht Niedersachsen (FG) entschiedenen Fall 
erwarb ein junges Bauherren-Ehepaar ein unbebautes Grundstück. 
Zwei Wochen nach dem notariellen Grundstücksübertragungsver-
trag schloss es mit einem Bauunternehmen einen Bauvertrag über 
eine Doppelhaushälfte, in dem der Bauträger Umsatzsteuer auswies, 
die die Kläger als Endverbraucher jedoch nicht als Vorsteuer in Ab-
zug bringen konnten. 

Das Finanzamt legte als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerb-
steuer nicht nur den Kaufpreis für das unbebaute Grundstück, son-
dern auch die Bausumme für das herzustellende Gebäude zugrunde.

Das FG stellt jedoch fest, dass die Aufwendungen aus einem 
Bauerrichtungsvertrag (zivilrechtlich: Werkvertrag), der im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb eines unbebauten Grundstücks ab-
geschlossen wird und der für den Bauherrn eine Umsatzsteuerbe-
lastung auslöst, nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt. 

Insofern sind die Voraussetzungen für die Festsetzung einer Grund-
erwerbsteuer nicht erfüllt, denn die Vorschrift verlangt ein Rechts-
geschäft, das den „Anspruch auf Übereignung“ begründet. Diese 
Maßgabe erfüllt ein Bauerrichtungsvertrag nicht. Entsprechend ist 
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer lediglich der Kauf-
preis für das unbebaute Grundstück.

Das FG folgt damit der Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs (BFH), 
nach der die Verschaffung eines Grundstücks in einem Zustand, 
den dieses erst künftig durch Bebauung erhalten soll, nicht wie der 
Erwerb eines bebauten Grundstücks durch einen einheitlichen Er-
werbsvertrag erfüllt werden kann. 

Im Gegensatz dazu fasst der für Grunderwerbsteuer zuständige Se-
nat regelmäßig die noch auszuführenden Bauleistungen mit Liefe-
rungen von unbebauten Grundstücken zu „einheitlichen Leistungs-
gegenständen“ zusammen. Auf diese Rechtsprechung hatte sich das 
Finanzamt gestützt. 

Anmerkung: Das FG hat die Revision mit der Anregung zugelassen, 
wegen der divergierenden Rechtsprechung innerhalb des BFH den 
Großen Senat des BFH anzurufen.

12. Unterschiedliche Entscheidungen beim 
Splittingtarif für eingetragene Lebenspart-
nerschaften

Ehegatten, die nicht dauerhaft getrennt leben, können sich gemein-
sam zur Einkommensteuer veranlagen lassen, was wegen des pro-
gressiv ansteigenden Steuertarifs regelmäßig zu einer geringeren 
gemeinsamen Steuerschuld führt als die getrennte Veranlagung.

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) befasste sich in meh-
reren Entscheidungen mit der Frage, ob der Steuervorteil des sog. 
Splittingtarifs (bzw. – im Lohnsteuerabzugsverfahren – der Steuer-
klassenkombination III/V) auch von gleichgeschlechtlichen Partnern, 
die gemeinsam in einer „eingetragenen Lebenspartnerschaft“ leben, 
in Anspruch genommen werden kann. Es ist zu unterschiedlichen 
Ergebnissen gelangt. 
 
Mit Urteil vom 5.12.2011 hat der 12. Senat des FG eine solche 
Ausdehnung des Splittingvorteils auf eingetragene Lebenspartner-
schaften abgelehnt, weil dies dem eindeutigen Gesetzeswortlaut 
widerspreche und ihr der klar erkennbare gesetzgeberische Wille 
entgegenstehe, eine derartige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher 
Lebenspartnerschaften mit der Ehe eben nicht vorzunehmen. 

Im Ergebnis ebenfalls abschlägig beschieden hat der 4. Senat mit 
Beschluss vom 7.12.2011 das Anliegen zweier Lebenspartner, im 
Wege des einstweiligen Rechtsschutzes auf ihren Lohnsteuerkarten 
die günstigere Steuerklassenkombination III/V zugewiesen zu be-
kommen. 
 
Der 3. Senat kam jedoch in seinen Beschlüssen vom 12.9. und vom 
2.12.2011 zum gegenteiligen Ergebnis und hat im Wege der Ausset-
zung der Vollziehung den Lohnsteuerabzug nach der Steuerklassen-
kombination III/V gewährt. 

 
Anmerkung: Gegen den Beschluss des 3. Senats vom 2.12.2011 hat 
die unterlegene Finanzverwaltung Beschwerde zum Bundesfi nanz-
hof (BFH) eingelegt. Mit Beschluss vom 7.12.2011 hat auch das FG 
Niedersachsen die Aussetzung der Vollziehung wegen der Änderung 
der Steuerklassen bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ge-
währt, jedoch die Beschwerde zum BFH zugelassen.

Basiszinssatz: 
(in Prozent)
(§ 247 Abs. 1 BGB)

1.1. – 30.06.2002 = 2,57
1.7. – 31.12.2002 = 2,47
1.1. – 30.06.2003 = 1,97
1.7. – 31.12.2003 = 1,22
1.1. – 30.06.2004 = 1,14
1.7. – 31.12.2004 = 1,13
1.1. – 30.06.2005 = 1,21

1.7. – 31.12.2005 = 1,17 
1.1. – 30.06.2006 = 1,37
1.7. – 31.12.2006 = 1,95 
1.1. – 30.06.2007 = 2,70
1.7. – 31.12.2007 = 3,19
1.1. – 30.06.2008 = 3,32
1.7. – 31.12.2008 = 3,19

1.1. – 30.06.2009 = 1,62
1.7. - 31.12.2009 = 0,12
1.1. - 30.06.2010 = 0,12
1.7. - 31.12.2010 = 0,12
1.1. - 30.06.2011 = 0,12
1.7. - 31.12.2011 = 0,37

seit 1.1.2012 = 0,12

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)
seit 1.1.2002

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Eventuelle Änderungen der Daten, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der nächsten Ausgabe 
berücksichtigt werden! Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt nicht übernommen werden.


